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Öffentliche Bekanntmachung

Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung)
der Gemeinde Lichtenau

Aufgrund von § 4 Sächsische Gemeindeord-
nung (SächsGemO) vom 18. März 2003
(SächsGVBl. S. 55, 159), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 02. April
2014 (SächsGVBl. S.234, 237) und rechtsbe-
reinigt mit Stand vom 1. Mai 2014, in Verbin-
dungmit §§ 2 und 7 Abs. 2 Sächsisches Kom-
munalabgabengesetz (SächsKAG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26.08.
2004 (SächsGVBl. S. 418; 2005 S. 306),
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 28.11.2013 (SächsGVBl. S. 822, 840) hat
der Gemeinderat der Gemeinde Lichtenau in
seiner Sitzung am 06.10.2014 mit Beschluss-
Nr. XX folgende Satzung beschlossen:

1. Abschnitt – Allgemeine Vorschriften

§ 1 Steuererhebung
Die Gemeinde Lichtenau erhebt eine Verg-
nügungssteuer als örtliche Aufwandssteuer
nach Vorschriften dieser Satzung.

§ 2 Steuergegenstand
(1) Der Vergnügungssteuer unterliegen

Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhal-
tungsgeräte, die im Gemeindegebiet
Lichtenau an öffentlich zugänglichen
Orten (z.B. in Spielhallen, Gaststätten,
Kantinen, Vereinsräumen) zur Benutzung
gegen Entgelt bereitgehalten werden.

(2) Als öffentlich zugänglich gelten auch
Orte, die nur gegen Entgelt gleich wel-
cher Art oder nur von einem bestimmten
Personenkreis (z.B. Vereinsmitgliedern)
betreten werden dürfen.

§ 3 Steuerbefreiung
Von der Steuer nach § 2 Abs.1 sind befreit:

1. Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, die nach
ihrer Bauart nur für die Benutzung durch
Kleinkinder bestimmt und geeignet sind
(z.B. mechanische Schaukelpferde) sowie
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit oder mit
Warengewinnmöglichkeit, die auf Jahr-
märkten, Volksfesten u.ä. Veranstaltungen
bereitgestellt werden sowie Geräte zur
Wiedergabe von Musikdarbietungen, Bil-
lardtische und Tischfußballgeräte.

2. Spieleinrichtungen für andere Spiele mit
Gewinnmöglichkeit, die nach den Vor-
schriften der Gewerbeordnung und der
hierzu ergangenen Verordnungen erlaub-
nisfrei veranstaltet werden dürfen.

§ 4 Steuerschuldner
(1) Steuerschuldner ist derjenige, für dessen

Rechnung die im § 2 Abs.1 genannten
Geräte und Spieleinrichtungen aufgestellt
bzw. Veranstaltungen durchgeführt werden.

(2) Mehrere Steuerschuldner sind Gesamt-
schuldner.

§ 5 Steuerarten
(1) Die Steuer wird als Steuer nach dem Ein-

spielergebnis und als Pauschalsteuer
nach der Zahl der Apparate erhoben.

§ 6 Entstehung und Fälligkeit
der Steuerschuld

(1) Die Steuerschuld entsteht mit der Auf-
stellung eines Gerätes.

(2) Abweichend von Absatz 1 entsteht die
Steuerschuld bei Apparaten und Spiel-
geräten nach § 2 Abs.1 mit Gewinnmög-
lichkeit mit Ablauf des Kalendervierteljah-
res bzw. mit Entfernung des Apparates
oder Spielgerätes.

(3) Die durch Steuerbescheid festgesetzte
Steuer ist innerhalb von einem Monat
nach Bekanntgabe des Steuerbeschei-
des zu entrichten.

§ 7 Anzeigepflichten
(1) In den Fällen des § 2 Abs.1 ist die Auf-

stellung eines Apparates oder Automaten
in einer Gaststätte, einem Vereinsraum,
einer Kantine oder einem anderen der
Öffentlichkeit zugänglichen Ort innerhalb
einer Woche auf amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck (Anlage 3) anzumelden.
Die Anmeldung gilt für die gesamte
Betriebszeit dieses und eines im Aus-
tausch an seine Stelle tretenden gleichar-
tigen Gerätes. Bei Spieleinrichtungen
nach § 2 Abs.1 mit Gewinnspielmöglich-
keit ist auch der Austausch ines Appara-
tes oder Gerätes auf amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck (Anlage 3) anzumelden.
Die Entfernung des angemeldeten Gerä-
tes oder Austauschgerätes ist spätestens
nach 3 Werktagen zu melden, andernfalls
gilt als Tag der Entfernung frühestens der
Tag der Meldung.
Tritt im Laufe eines Kalendermonats an
die Stelle eines, der im § 8 genannten
Apparate oder Automaten im Austausch
ein gleichartiges Gerät, so gilt für die
Berechnung und Entrichtung der Steuer
das ersetzte Gerät als weitergeführt.
Die Gemeinde kann vom Steuerpflichti-
gen verlangen, die Geräte gemäß § 8, für
die im laufenden Kalendermonat die Steu-
er entsteht, auf einer von der Ge-meinde-
verwaltung vorgeschriebenen Er-klärung
nach Art, Anzahl und Aufstellungsort
anzugeben. In der Erklärung kann auch
bestimmt werden, dass der Steuerpflichti-
ge die Steuer selbst zu be-rechnen hat
(Steueranmeldung, Anlage 1).

2. Abschnitt – Steuerarten

§ 8 Steuermaßstab und Steuersatz
(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-,

Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder
ähnlichen Geräten i.S.v. § 2 Abs.1 bemis-
st sich bei Apparaten mit Gewinnmög-
lichkeit nach dem Einspielergebnis, bei
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit nach
deren Anzahl. Einspielergebnis ist der
Betrag der elektronisch gezählten Brutto-
Kasse. Dieser errechnet sich aus der
elektronisch gezählten Kasse zuzüglich
Röhrenentnahme (sog. Fehlbetrag), ab-
züglich Röhrenauffüllung, Falschgeld, Prüf-
testgeld und Fehlgeld.

(2) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrich-
tungen, so gilt jede dieser Einrichtungen
als ein Apparat. Apparate mit mehr als
einer Spieleinrichtung sind solche, an
denen gleichzeitig zwei oder mehr Spiel-
vorgänge ausgelöst werden können.

(3) Die Steuer beträgt je Apparat und ange-
fangenen Kalendermonat bei Apparaten
oder Geräten

1. nach § 2 Abs.1 mit Gewinnmöglichkeit
10 v.H. des Einspielergebnisses,

2. nach § 2 Abs.1 ohne Gewinnmöglich-
keit 40,00 Euro,

(4) Bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkei-
ten gegen Menschen und/oder Tiere dar-
gestellt werden oder die eine Verherrli-
chung oder Verharmlosung des Krieges
oder pornographische und die Würde
des Menschen verletzende Praktiken zum
Gegenstand aben, beträgt die Steuer
1. nach § 2 Abs.1 mit Gewinnmöglichkeit
15 v.H. des Einspielergebnisses,

2. nach § 2 Abs.1 ohne Gewinnmöglich-
keit 400,00 Euro,

§ 8 a Steueranmeldung für Apparate mit
Gewinnmöglichkeit

Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit im
Sinne des § 2 Abs.1 (Besteuerung nach den
Einspielergebnissen) ist der Steuerschuldner
verpflichtet, bis zum 15.Tag nach Ablauf
eines Kalendervierteljahres der Gemeinde
eine Steueranmeldung nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck (Anlage 2) einzurei-
chen. Den Steueranmeldungen sind auf Ver-
langen die Zählwerk-Ausdrucke für den
jeweiligen Abrechnungszeitraum beizufü-
gen, die als Angaben mindestens die Gerä-
tekennzeichnung (inkl. Aufstellungsort, Ge-
räteart, Gerätetyp, Gerätenummer), die
fortlaufende Nummer des Zählwerkaus-
druckes und die sonstigen für eine Besteue-
rung nach § 8 Abs.1 notwendigen Angaben
enthalten müssen.

3. Abschnitt - Schlussbestimmungen

§ 9 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig nach § 6 Abs. 2 Ziffer 2

des Sächsischen Kommunalabgabenge-
setzes handelt, wer seiner Meldepflicht
nach § 7 Abs. 1 nicht oder nicht rechtzei-
tig nachkommt.

(2) Gemäß § 6 Abs. 3 des Sächsischen Kom-
munalabgabengesetzes kann die Ord-
nungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis
10.000,00 Euro geahndet werden.

§ 10 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die

Erhebung einer Vergnügungssteuer (Ver-
gnügungssteuersatzung) vom 08.04.2014
außer Kraft.

Lichtenau, den 07.10.2014

Siegel Dr. Michael Pollok
Bürgermeister

Anlagen:
Anlage 1 Mantelbogen zur Steuererklärung
Anlage 2 ANLAGEBOGEN zum Mantelbo-

gen für einen Aufstellort
Anlage 3 Änderungsmitteilung zur Vergnü-

gungssteuer bei Geräten i.S.v. § 2
Abs.1 und nach § 7 Abs.1 Vergnü-
gungssteuersatzung
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Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht. Nach § 4 Abs. 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) gelten Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften
zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder feh-
lerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zungen, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52
Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 2 genannten Frist
a.) die Rechtsaufsichtsbehörde den

Beschluss beanstandet hat oder

b.) die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschrift gegenüber der Gemeinde
unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung der nach Satz 3 Nr. 3 oder 4
geltend gemacht worden, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 2 genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen


